
1. Einleitung

1.1  Freiheitsbegriffe

„Willensfreiheit“ gehört zu jenen Wörtern, deren bloßes Vorkommen 
anzeigt, dass von Philosophischem die Rede ist. Während die Freiheit in 
aller Munde ist, ist „Willensfreiheit“ ein philosophischer Fachausdruck 
geblieben, für den es im Alltag keine rechte Verwendung gibt. Wo ohne 
weiteren Zusatz von Freiheit die Rede ist, sind fast immer politische 
Freiheiten gemeint. Das gilt für den Schlachtruf der Französischen Re-
volution, „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, für Rousseaus „Der 
Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“, für Slogans wie 
„Keine Freiheit den Feinden der Freiheit“, „Freiheit statt Sozialismus“ 
oder „Freedom dies by inches“.

Eine Grundbedeutung von „frei“ ist „ungehindert“. Der Begriff des 
Ungehindertseins ist so allgemein, dass er die politische Freiheit, das freie 
Spiel der Marktkräfte, den freien Fall eines Steines sowie die Handlungs- 
und die Willensfreiheit umfasst. Danach trennen sich die Wege der ver-
schiedenen Freiheitsarten. Um die verschiedenen Arten und vielleicht 
auch Begriffe der Freiheit zu sortieren, empfiehlt es sich zu fragen, wer 
oder was jeweils frei genannt wird, wovon jemand frei ist und wozu.1

Wer oder was ist frei? Im Falle der Willensfreiheit wird der Wille 
einer Person „frei“ genannt, im Falle der Handlungsfreiheit ihr Han-
deln. Alternativ und vielleicht angemessener lässt sich die Person selbst 
als wollende oder handelnde als das Subjekt der Freiheit auffassen. 
Wovon ist die Person frei und wozu? Diese Doppelfrage verweist auf 
die Unterscheidung zwischen negativer und positiver Freiheit. Als ne-
gative Freiheit wird die Freiheit von etwas bezeichnet. Straffreiheit, 
Steuerfreiheit, Sorgenfreiheit oder Schmerzfreiheit sind negative Frei-
heiten. Positive Freiheiten sind Freiheiten zu etwas. Politische Frei-
heiten wie Reisefreiheit, Niederlassungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, 
Redefreiheit sind Beispiele dafür. Auf den zweiten Blick ist der Unter-
schied weniger klar als die „von“- und „zu“-Redeweisen nahelegen. Ist 
die Pressefreiheit die Freiheit, zu drucken, was man will, oder die Frei-
heit von Zensur? Offenbar drückt die von/zu-Unterscheidung eher 
eine Perspektivendifferenz aus als zwei wohlunterschiedene Arten von 
Freiheit. An einer Handlung lassen sich sowohl ihr positives Ziel als 
auch die abwesende Hinderung hervorheben.2

In der Philosophie werden Willensfreiheit und Handlungsfreiheit 
unterschieden. Letztere wird gewöhnlich als die Freiheit bestimmt, das 



� 1. Einleitung

zu tun oder zu lassen, was man will. Handlungsfreiheit besitzt man, 
wenn man nicht durch äußeren Zwang daran gehindert wird, seine Ab-
sichten in die Tat umzusetzen. Die politischen oder bürgerlichen Frei-
heiten wie Pressefreiheit, Redefreiheit oder Reisefreiheit sind Unter-
arten der Handlungsfreiheit. Willensfreiheit ist etwas anderes. Die 
Fähigkeit, frei seinen Willen zu bilden, frei zu wählen oder frei zu ent-
scheiden, schließt klarerweise nicht die Möglichkeit ein, das Gewählte 
auch zu tun. Während unsere Handlungsfreiheit durch die jeweiligen 
tatsächlichen Optionen begrenzt ist, scheint dies für die Willensfreiheit 
nicht zu gelten. Wer eingesperrt ist, kann viele Dinge nicht tun, die er 
gern tun würde, aber seine Gedanken sind frei, wie das bekannte Lied 
sagt, und sein Wahl- oder Entscheidungsvermögen ist ebenfalls nicht 
tangiert. Durch Mauern und Fesseln allein verliert man dieses Vermö-
gen nicht. Auch wer sich über das Ausmaß seiner Handlungsoptionen 
täuscht, verliert dadurch nicht sein Wahlvermögen. Jemand könnte, so 
ein Beispiel von John Locke, in seinem Zimmer sitzen und sich dazu 
entschließen, den Raum durch die Tür zu verlassen. Dass die Tür ohne 
sein Wissen verschlossen wurde, tut seinem Wahl- oder Entscheidungs-
vermögen keinen Abbruch. 

Aber was genau ist Willensfreiheit? Der Sinn der Frage, ob der Wille 
selbst frei sei, versteht sich nicht von selbst. Wenn Handlungsfreiheit 
die Freiheit ist, zu tun, was man will, könnte Willensfreiheit analog die 
Freiheit sein, zu wollen, was man will. Willensfreiheit zu besitzen müss-
te dann die Fähigkeit einschließen, etwas anderes zu wollen, als man 
tatsächlich will. Nach Ernst Tugendhat ist es aber „nicht ohne weiteres 
klar, was mit dieser Frage, ob man auch anders hätte wollen können, 
eigentlich gemeint ist“.3 Ist gemeint, dass man sich aussuchen kann, was 
man will? Ein solcher Begriff der Willensfreiheit ist von vielen Philo-
sophen kritisiert worden. Leibniz führt an, der Wille könne sich nur auf 
das Handeln richten, nicht auf das Wollen: 

Was das Wollen selbst anbetrifft, so ist es unrichtig, wenn man sagt, daß es ein 
Gegenstand des freien Willens ist. Wir wollen handeln, richtig gesprochen, aber 
wir wollen nicht wollen, denn sonst könnte man auch sagen, wir wollen den 
Willen haben, zu wollen, und das würde ins Endlose fortgehen.4 

Nach Schopenhauer kann der Mensch tun, was er will, nicht aber wol-
len, was er will.5 Hobbes, Locke und Russell argumentierten ebenso. 
Der Regresseinwand allein ist allerdings nicht stichhaltig, denn das Phä-
nomen des höherstufigen Wollens existiert durchaus und zieht nicht 
zwangsläufig einen Regress nach sich. Ein Drogensüchtiger kann wol-
len, das Verlangen nach Drogen, das er tatsächlich hat, nicht zu haben. 
Daraus folgt nicht schon, dass er auch einen Willen dritter, vierter und 
fünfter Stufe haben können muss. 

Die Rede von der Fähigkeit, seinen eigenen Willen zu wählen, hat 
durchaus einen vernünftigen Sinn. Allerdings kann es sich dabei nicht 
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um die Fähigkeit handeln, seine gegenwärtigen tatsächlichen Wünsche, 
Neigungen oder Vorlieben anders sein zu lassen, als sie nun einmal sind. 
Das kann schon deshalb niemand, weil sich Fähigkeiten stets auf die 
Zukunft richten, nicht auf Gegenwärtiges oder gar Vergangenes. Nie-
mand kann Tatsächliches anders sein lassen, als es aktuell ist. Dies gilt 
auch für unsere tatsächlichen Wünsche und Neigungen. Manche Nei-
gungen finden wir in uns vor, ohne sie frei gewählt zu haben; es wäre 
töricht, dies zu leugnen. Bei der Willensfreiheit muss es um die Frage 
gehen, was mit diesen bestehenden Wünschen und Neigungen weiter 
geschieht, insbesondere darum, ob und in welcher Weise sie handlungs-
wirksam werden. 

Weniger merkwürdig als die Frage, ob man wollen kann, was man 
will, klingt die Frage, ob wir frei wählen oder frei entscheiden können. 
„Willensfreiheit“ wird in der Philosophie weitgehend gleichbedeutend 
mit „Entscheidungsfreiheit“ und „Wahlfreiheit“ gebraucht. Dies ist 
ein Indiz dafür, dass es bei der Freiheit des Willens nicht um die erste 
Regung oder den ersten Impuls geht, sondern um eine spätere Phase 
der Handlungsvorbereitung, denn Entscheidungen stehen am Ende 
eines Willensbildungsprozesses, nicht am Anfang. Wie wird aus den 
Wünschen und Neigungen, die wir in uns vorfinden, eine handlungs-
wirksame Entscheidung? Setzen sich Wünsche und Neigungen gleich-
sam automatisch in Handlungen um, oder haben wir die Möglichkeit, 
innezuhalten, sie zu prüfen und uns gegebenenfalls von ihnen zu dis-
tanzieren? Entscheiden wir uns, bilden wir aus dunklen Ursprüngen 
eine handlungswirksame Absicht, oder stoßen uns Absichten und Ent-
scheidungen einfach zu, so wie die ersten Neigungen und Wünsche uns 
zustoßen? Descartes und Locke haben in der Fähigkeit, innezuhalten 
und die eigenen Wünsche noch einmal zu prüfen, den wesentlichen 
Zug der menschlichen Willensfreiheit gesehen. Die Frage nach der 
Natur dieser Suspensionsfähigkeit steht im Zentrum der Willensfrei-
heitsdebatte, auch wenn man dies dem Wort „Willensfreiheit“ nicht 
ansieht. 

Wenn es bei der Freiheit des Willens nicht um das Vermögen geht, 
seine ersten Neigungen oder Regungen zu wählen, sondern darum, was 
mit diesen Regungen weiter geschieht, erscheint der Vorschlag plausi-
bel, die Bildung des Willens als dasjenige anzusehen, was im Falle der 
Willensfreiheit „frei“ genannt wird. Neigungen setzen sich nicht von 
allein in die Tat um, zwischen ihnen und Handlungen liegen die Wil-
lensbildung, die Entscheidungsfindung, die Formierung einer Absicht. 
Dieser Prozess kann entweder frei oder unfrei, also gehindert oder un-
gehindert, ablaufen. Willensfreiheit ist entsprechend als „hinderungs-
freie Willensbildung“ beschrieben worden.6 

Schon das Substantiv „Wille“ hat einige Philosophen irritiert. Nach 
Ryle ist die Substantivierung des Verbums „wollen“ nicht hilfreich. 

1.1  Freiheitsbegriffe
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Wer etwas will, übt dabei ein Vermögen aus. Dieses Vermögen oder 
dessen Ausübung zu einem Ding namens „Wille“ zu hypostasieren, 
dem dann bestimmte Eigenschaften, gar seinerseits Fähigkeiten zuge-
schrieben werden, verschiebt die Aufmerksamkeit von der wollenden 
Person zu einer Instanz in ihr. Wenn dann weiterhin angenommen 
wird, dass in Wirklichkeit nicht wir es sind, die etwas wollen oder tun, 
sondern etwas in uns, eben der Wille, sind philosophische Rätsel vor-
programmiert. Andererseits erscheint es aussichtslos, die Substantivie-
rung einfach verbieten zu wollen. Der substantivierte Wille muss auch 
kein Agens sein, er könnte noch als Prozess aufgefasst werden, nämlich 
als Vorgang der Willensbildung, oder als Ergebnis dieses Vorgangs. 
Solche sinnkritischen Überlegungen werden indes im Folgenden keine 
Rolle spielen. Ich übernehme in diesem Buch die traditionelle Bezeich-
nung „Willensfreiheit“, behalte mir aber vor, das Attribut „frei“ auf 
anderes als den Willen oder den Willensbildungsprozess anzuwenden, 
beispielsweise auf die wollende Person, insofern sie bestimmte Fähig-
keiten hat. 

Nach Seebaß ist Willensfreiheit hinderungsfreie Willensbildung. 
Aber wovon muss die Willensbildung frei sein, wodurch wird sie nicht 
behindert? Vielfache äußere Beschränkungen können jemanden hin-
dern, zu tun, was er will, schränken also seine Handlungsfreiheit ein. 
Aber welche Faktoren zählen als Hinderungen der Willensbildung? 
Unwissen, innere Zwänge, Süchte, starke Affekte, Erpressung, Folter 
– es ist umstritten, welche dieser Faktoren nicht nur die Handlungs-, 
sondern auch die Willensfreiheit einschränken. Hinsichtlich einiger 
Zwänge wird sogar argumentiert, dass sie nur die Willensfreiheit be-
schränken. Ein Erpresster und ein Drogensüchtiger täten durchaus, was 
sie wollten, seien aber in ihrer Willensbildung nicht frei. Oft werden 
diese Fälle mithilfe höherstufiger Wünsche beschrieben. Der Süchtige 
hat faktisch den Wunsch nach Drogen, mag aber zugleich wünschen, 
diesen Wunsch nicht zu haben. Ob man sagen kann, dass er tut, was er 
will, hängt dann davon ab, ob sein Wollen erster oder zweiter Stufe ge-
meint ist.

Auf der Hand liegt, dass Willensfreiheit mit einem großen Maß an 
politischer Unfreiheit und äußeren Zwängen verträglich ist. Wer in 
Ketten liegt, büßt die Freiheit des Willens nicht ein. Selbst wer bei einem 
Raubüberfall mit der Frage „Geld oder Leben?“ konfrontiert ist, besitzt 
doch die Freiheit, eines von beiden zu wählen. Dass eine der beiden 
Entscheidungen grob unvernünftig wäre, hebt die Fähigkeit, sie selbst 
zu treffen, nicht auf. Cicero lehrt in diesem Sinne, dass für freie Men-
schen Drohungen wirkungslos seien. 

Eine Extremposition in dieser Frage nimmt Kant ein. Er behauptet, 
dass der menschliche Wille selbst unter der Folter frei bleibe: 



�

Alle Arten von Marter können nicht seine freie Willkühr zwingen; er kann sie 
alle ausstehen und doch auf seinem Willen beruhen. […] Der Mensch fühlt also 
ein Vermögen in sich, sich durch nichts in der Welt durch irgend etwas zwingen 
zu lassen. Es fällt solches zwar öfters schwer aus anderen Gründen; aber es ist 
doch möglich, er hat doch die Kraft dazu.7

Dass der Mensch „doch die Kraft“ habe, selbst unter der Folter auf 
seinem Willen zu beharren, ist eine anthropologische Behauptung. Man 
spricht sehr wohl davon, dass Folter den Willen oder die Persönlichkeit 
zu brechen versucht. Ob es ihr gelingt, ist eine andere Frage, und die 
Antwort fällt wohl nicht für jeden Menschen gleich aus. 

Unabhängig von einer Stellungnahme zu Kants anthropologischer 
These muss das philosophische Problem der Abgrenzung zwischen 
Willens- und Handlungsfreiheit gelöst werden. Dass eine Willensbil-
dung frei ist, kann nicht heißen, dass sie keinerlei Restriktionen oder 
Bedingungen unterliegt. Aristoteles diskutiert das Beispiel eines Kapi-
täns, der im Sturm die Ladung über Bord wirft, um sein Schiff und die 
Mannschaft zu retten: „Schlechthin freiwillig tut das niemand, dagegen 
um sich und die anderen zu retten tut es jeder, der Vernunft besitzt.“8 
Dieses Beispiel funktioniert wie die „Geld oder Leben“-Situation. Ent-
scheidend ist hier der Hinweis auf die Vernünftigkeit der Entscheidung. 
Wollte man allgemein sagen, dass die freie Willensbildung durch ver-
nünftiges Überlegen behindert wird, so wäre dies absurd. Auch durch 
Zwangslagen allein wird die Willensbildung nicht behindert. Prak-
tisches Überlegen findet stets unter Bedingungen statt, und viele davon 
haben wir nicht selbst gewählt. „Zwangslagen“ sind deshalb kein wohl-
definierter Situationstyp. Zu überlegen ist stets, was unter den gege-
benen Bedingungen zu tun ist. Wer, freudianisch ausgedrückt, mit dem 
Realitätsprinzip auf Kriegsfuß steht und nur nach dem Lustprinzip 
handelt, ist nicht besonders frei, sondern unreif oder irrational. 

Die entscheidende Frage scheint zu sein, ob jeweils die Fähigkeit zur 
Willensbildung eingeschränkt ist oder nicht. Faktoren, die es dem Men-
schen unmöglich machen, begründet seinen Willen zu bilden, tangieren 
die Willensfreiheit. Zwangslagen und Erpressungen schränken diese 
Fähigkeit typischerweise nicht ein, deshalb betreffen sie nur die Hand-
lungsfreiheit. In welchem Ausmaß innere Zwänge, Süchte, Psychosen 
und körperlicher Schmerz die Fähigkeit der Willensbildung einschrän-
ken, ist eine Frage für die Psychiatrie, keine philosophische. Im deut-
schen Strafrecht ist ein Täter nur dann vermindert schuldfähig, wenn 
seine Fähigkeiten, „das Unrecht der Tat einzusehen“ oder „nach dieser 
Einsicht zu handeln“, beeinträchtigt waren (§ 21 StGB). Dies muss aber 
im Einzelfall festgestellt und kann nicht aufgrund allgemeiner anthro-
pologischer Überlegungen entschieden werden. 

Ironischerweise zeigt das Wort „freiwillig“ meist nicht an, dass von 
Willensfreiheit die Rede ist. Als Adverb zu „etwas tun“ gehört „freiwil-
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lig“ vielmehr in den Kontext der Handlungsfreiheit. Wer freiwillig oder 
aus freien Stücken etwas tut, wird nicht durch jemand anderen oder 
durch eine Zwangslage dazu genötigt. Die außerphilosophische Rede 
von freiwilligen Handlungen ist in der Regel gegenüber der Frage der 
Willensfreiheit indifferent. 

Eine Freiheit, die so wenig Verbindung mit Freiheiten hat, an denen 
uns außerhalb der Philosophie liegt, erregt Misstrauen. Willensfreiheit 
scheint ausschließlich von philosophischem Interesse zu sein, andern-
orts streben wir nach anderen Arten von Freiheit. Selbst viele Straf-
rechtler ziehen es vor, in der Frage der Willensfreiheit agnostisch zu 
bleiben. Die Irritation über den philosophischen Begriff der Willens-
freiheit könnte aber auch etwas anderes anzeigen. Vielleicht ist die Frei-
heit des Willens nicht deshalb ein Spezialthema für die Philosophen, 
weil sie exotisch, irrelevant oder praxisfern wäre, sondern weil sie so 
grundlegend ist. Die Philosophie beschäftigt sich mit tiefliegenden Vor-
aussetzungen unseres Denkens, Erkennens und Handelns: mit Prin-
zipien und Begriffen, die so allgemein sind, dass sie im Alltag und in den 
anderen Wissenschaften nicht thematisiert, sondern als geklärt voraus-
gesetzt werden. Die Willensfreiheit könnte zu diesen Implikationen 
gehören. Nach Wittgenstein sind die von der Philosophie behandelten 
Phänomene „durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen“. In 
der Philosophie wollten wir „etwas verstehen, was schon offen vor un-
seren Augen liegt“.9 Die Willensfreiheit könnte ein Phänomen sein, das 
uns nur allzu vertraut ist, eine Fähigkeit, die wir stets unterstellen und 
in Anspruch nehmen, wiewohl wir selten darüber nachdenken. 

Für nicht wenige Philosophen liegt die außerphilosophische Rele-
vanz der Willensfreiheit in dem Umstand, dass die moralische Verant-
wortlichkeit auf der Freiheitsannahme beruht. So lautet nach Tugendhat 
die entscheidende Frage: „Wie sieht die Willensfreiheit aus, wenn es 
möglich sein soll, eine Person zur Verantwortung zu ziehen?“10 Dass 
dafür Willensfreiheit erforderlich sei und nicht bloß Handlungsfreiheit, 
sehe man daran, dass wir Tiere nicht zur Verantwortung ziehen, „offen-
bar weil es keinen Sinn ergäbe, obwohl auch sie ihre Glieder heben 
können, wenn sie wollen“.11

1.� Freiheitsprobleme 

Im Unterschied zur Handlungsfreiheit wird die Willensfreiheit nicht 
durch äußeren Zwang eingeschränkt und nach Kant nicht einmal durch 
physische Gewalt. Wenn auch dieses Vermögen begrenzt oder sogar 
illusionär sein soll, müssen die Hindernisse von grundsätzlich anderer 
Art sein. 
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An dieser Stelle kommt der Determinismus ins Spiel. Die Willens-, 
Entscheidungs- oder Wahlfreiheit ist diejenige, die mit dem Determi-
nismus im Konflikt liegt, nicht aber mit äußeren Hindernissen oder 
Zwängen. So erklärt sich die klassische philosophische Alternative 
„Willensfreiheit oder Determinismus“. Wenn unsere Willensbildung 
naturgesetzlich determiniert ist, ist die entsprechende Fähigkeit illusio-
när. Wir glauben dann vielleicht, ergebnisoffene Überlegungen anstel-
len und unsere Entscheidungen selbst treffen zu können, tatsächlich 
aber „stehen sie nicht bei uns“, um die aristotelische Formulierung zu 
gebrauchen. So jedenfalls sehen es die Inkompatibilisten, also die Ver-
treter der Lehre der Unvereinbarkeit von Willensfreiheit und Determi-
nismus. Dagegen sehen die Kompatibilisten unsere Fähigkeit der ver-
nünftigen Willensbildung und Entscheidung durch den Determinismus 
nicht gefährdet. 

Es ist in der Philosophie der Gegenwart üblich geworden, das Pro-
blem der Willensfreiheit in zwei Teilprobleme aufzuspalten. Das tradi-
tionelle Problem lässt sich durch die Frage „Freiheit oder Determinis-
mus?“ ausdrücken. Dagegen betrifft das Vereinbarkeitsproblem die 
Frage, ob Freiheit und Determiniertheit einander ausschließen oder 
nicht.12 Dass sie es tun, ist eine stillschweigende Voraussetzung des 
traditionellen Freiheitsproblems. Wenn diese Voraussetzung irrig sein 
sollte, löst sich das traditionelle Problem auf, denn dann kann der 
menschliche Wille ja zugleich frei und determiniert sein. Es ergeben sich 
folgende Positionen:

Der Wille ist frei unfrei

determiniert Kompatibilismus 
(weicher Determinismus)

Inkompatibilismus I 
(harter Determinismus)

nicht determiniert Inkompatibilismus II 
(Libertarismus)

Das Schema ist unvollständig, insofern es einige Außenseiterpositionen 
nicht erfasst. In jüngerer Zeit vertretene freiheitsskeptische Positionen 
behaupten, dass Willensfreiheit weder in einer deterministischen noch 
in einer indeterministischen Welt existiert. Das Gegenstück dazu ist die 
Auffassung, dass Freiheit sowohl mit dem Determinismus als auch mit 
dem Indeterminismus vereinbar sei; diese Position könnte man Zwei-
fachkompatibilismus nennen. Der epistemische Indeterminismus argu-
mentiert, dass Freiheit die Nichtvoraussehbarkeit der jeweils eigenen 
Entscheidungen erfordert, nicht hingegen deren tatsächliche Indetermi-
niertheit. Der Semi-Kompatibilismus ist eine Position, die durch das 
überragende Interesse an der Frage der moralischen Zurechnung und 

1.� Freiheitsprobleme 
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Verantwortung motiviert ist. Er behauptet nur die Vereinbarkeit von 
Determinismus und moralischer Verantwortlichkeit, nicht hingegen die 
von Determinismus und metaphysischer Freiheit. Und schließlich 
überdeckt das Schema eine wichtige Differenzierung im Lager des 
Kompatibilismus: Klassische Kompatibilisten halten den Determinis-
mus für wahr, und manche von ihnen meinen sogar, dass Freiheit die 
Wahrheit des Determinismus erfordert.13 Diese Position kann man „de-
terministischen Kompatibilismus“ nennen. Andere Kompatibilisten 
bleiben bezüglich des Determinismus indifferent, da sie die Frage nach 
dessen Wahrheit schlicht für irrelevant halten. Diese Position, promi-
nent vertreten durch Peter Strawson, kann man „agnostischen Kompa-
tibilismus“ nennen.14 

Das Schema hat neben seiner Unvollständigkeit noch eine andere 
Schwäche. Es erweckt den Eindruck, die Kompatibilisten hielten genau 
dieselben Phänomene für vereinbar, die die Inkompatibilisten für un-
vereinbar hielten. Dieser Eindruck ist trügerisch, denn beide Lager 
legen typischerweise nicht denselben Freiheitsbegriff zugrunde. In-
kompatibilisten operieren mit einem stärkeren Freiheitsbegriff als 
Kompatibilisten. Aber stellen wir dieses Bedenken zunächst zurück, 
um das Verhältnis des traditionellen Freiheitsproblems zum Vereinbar-
keitsproblem zu erörtern. Es ist nicht zu übersehen, dass die traditio-
nelle Frage „Freiheit oder Determinismus?“ in der Philosophie der Ge-
genwart sehr unpopulär ist. Die Freiheitsdebatte kreist schon seit 
einigen Jahrzehnten um das Vereinbarkeitsproblem, welches das tradi-
tionelle Problem aus der fachphilosophischen Diskussion weitgehend 
verdrängt hat. Sich auf die Frage zu beschränken, ob der Determinis-
mus mit der Freiheit vereinbar ist oder nicht, und es dahingestellt sein 
zu lassen, ob der Determinismus material wahr ist, erscheint vielen Phi-
losophen attraktiv. Agnostische Kompatibilisten argumentieren, dass 
wir mit einem Freiheitsbegriff, der mit dem Determinismus vereinbar 
ist, auf der sicheren Seite seien. Selbst wenn der Determinismus sich als 
wahr herausstellen sollte – und darüber habe nicht die Philosophie zu 
entscheiden, sondern die Physik –, müssten wir unsere Auffassungen 
über die Freiheit nicht ändern. 

Diese Argumentation erscheint jedoch in mehrerlei Hinsicht als ver-
fehlt. Zum einen ist nicht ausgemacht, dass die Frage nach der Wahrheit 
des Determinismus eine innerphysikalische Frage ist. Vermutlich ist sie 
eine metaphysische Frage, was man daran sieht, dass, wiewohl ihre Be-
handlung physikalisches Wissen erfordert, empirische Tatsachen die 
Antwort unterbestimmt lassen. Das heißt nicht, dass sie keiner vernünf-
tigen Behandlung zugänglich wäre. Auch wenn metaphysische Fragen 
sich nicht empirisch entscheiden lassen, könnten einige von ihnen sich 
vernünftig entscheiden lassen unter Zuhilfenahme empirischen Wissens 
– das ist ein subtiler Unterschied, der leicht übersehen wird. 
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Die andere Fehlannahme der besagten kompatibilistischen Argu-
mentation ist, dass wir mit unserer Freiheit auf der sicheren Seite sind, 
wenn wir sie nicht zu anspruchsvoll verstehen. Welche Art von Freiheit 
wir tatsächlich besitzen, hängt aber davon ab, wie wir und die Welt be-
schaffen sind, nicht davon, mit welcher Doktrin die Freiheit vereinbar 
ist. Und sollte die Aufgabe einer philosophischen Freiheitstheorie wirk-
lich darin bestehen, auf der sicheren Seite zu bleiben? Sollte die Philo-
sophie nicht eher im Verbund mit den anderen Wissenschaften heraus-
zubekommen versuchen, wie sich die Sache mit der Willensfreiheit 
wirklich verhält?

Der Inkompatibilismus tritt in zwei Varianten auf. Die „harten De-
terministen“ halten den Determinismus für wahr und leugnen die Frei-
heit. Die umgekehrte Auffassung nennt man im englischen Sprachraum 
„libertarianism“. Dieses Kunstwort muss so lang sein, weil die anderen 
Bildungen zu „liber“ (Liberalismus, Libertinismus) schon vergeben sind 
und auch nichtphilosophische Bedeutungen haben. Da ohnehin ein 
Kunstwort vonnöten ist, werde ich zwei Silben einsparen und in diesem 
Buch von „libertarischer Freiheit“ und „Libertarismus“ sprechen. Übri-
gens hat selbst „libertarianism“ noch eine zweite Bedeutung in der 
 politischen Philosophie.15 Im platonischen Geiste könnte man schlicht 
von den „Freunden der Freiheit“ sprechen, doch dies zu sein beanspru-
chen die Kompatibilisten ebenfalls.

Dass die libertarische Freiheit keinen griffigeren Namen hat, könnte 
man sich auch so erklären, dass sie keinen braucht, weil es sich nicht 
eigentlich um einen philosophischen Ismus handelt, sondern um eine 
gewöhnliche Auffassung des gesunden Menschenverstandes, die wir 
alle teilen, soweit wir nicht durch kompatibilistische Philosophie ver-
bildet sind. Für diese Darstellung spricht einiges. Die meisten Nicht-
philosophen, die zum ersten Mal von der Auffassung hören, dass der 
Wille zugleich frei und streng determiniert sei, halten dies für absurd. 
Kompatibilismus ist eine typische Philosophentheorie, und dasselbe 
gilt für den Determinismus. Niemand, der nicht davon in Büchern gele-
sen hätte, würde den Laplaceschen Determinismus für wahr halten. 
Niemand käme auf den Gedanken, dass seit Menschengedenken und 
darüber hinaus schon auf die Millisekunde feststeht, wie lange er sich 
am nächsten Tag die Zähne putzen wird. Dass niemand im wirklichen 
Leben an den Determinismus glaubt, ist natürlich kein besonders star-
kes Argument. Unbefangene Alltagsmeinungen sind häufig wahr, 
manchmal aber auch falsch. Der Determinismus könnte trotz seiner 
Unplausibilität wahr sein. 

Die Intuition gegen den Kompatibilismus ist ebenso einfach und 
naheliegend wie die gegen den Determinismus. Wenn der universale 
Determinismus wahr wäre, wäre der Weltlauf ein für allemal fixiert. Es 
gäbe an keinem Punkt mehr als eine Möglichkeit des Weiterverlaufs. 

1.� Freiheitsprobleme



10 1. Einleitung

Wie sollte es in einer solchen Welt etwas für uns zu entscheiden geben? 
Das Vermögen der freien Entscheidung wäre eine Selbsttäuschung oder 
eine façon de parler. Die Zukunft wäre kein offener Raum von Möglich-
keiten, sondern durch vergangene Zustände und Naturgesetze alterna-
tivlos festgelegt. Dass alternative Möglichkeiten bestehen müssen, wenn 
Menschen frei entscheiden können sollen, hält der Inkompatibilist für 
eine Selbstverständlichkeit. 

Die vorphilosophischen Intuitionen zugunsten des Indeterminis-
mus und des Inkompatibilismus treten noch deutlicher hervor, wenn 
man berücksichtigt, wie wir gewöhnlich über Handlungen sprechen. 
Wenn wir zu anderen oder zu uns selbst sagen: „Das hättest du nicht 
tun sollen“, dann unterstellen wir, dass dies auch möglich gewesen 
wäre. Aus dem Sollen folgt vielleicht nicht das Können, aber ohne das 
Können sind solche Vorhaltungen witzlos. Wenn die Person in der ge-
gebenen Situation nicht hätte anders handeln können, scheint jeder 
Vorwurf gegenstandslos zu sein. Eben diesen Zusammenhang drückt 
auch der römische Rechtsgrundsatz Ultra posse nemo obligatur aus: 
Über das hinaus, was er kann, ist niemand verpflichtet. 

Verschiedene Philosophen, unter ihnen Aristoteles und Kant, waren 
der Auffassung, dass das Merkmal des So-oder-Anderskönnens schon 
in den Handlungsbegriff eingebaut ist. Man kann das technisch so aus-
drücken, dass Anderskönnen und die Möglichkeit, etwas zu unterlas-
sen, analytische Komponenten des Handlungsbegriffs sind. Aristoteles 
sagt in diesem Sinne: „Wo das Tun in unserer Gewalt ist, da ist es auch 
das Unterlassen“.16 Und Kant sekundiert, dass „die Handlung sowohl 
als ihr Gegenteil in dem Augenblicke des Geschehens in der Gewalt des 
Subjekts sein muß“.17 Entsprechendes wird in der Analytischen Hand-
lungstheorie des 20. Jahrhunderts behauptet. Dass dort nicht mehr un-
ablässig von Willensfreiheit und Determinismus die Rede ist, erklärt 
sich der finnische Philosoph Georg Henrik von Wright so, dass unsere 
gewöhnliche Rede über Handlungen das Freiheitsmerkmal des Anders-
könnens schon einschließe:

[T]he concept of an action, the ascriptions of actions to an agent, belong to dis-
course in which ‘free will’ is taken for granted. […] The ‘freedom’ or ‘free will’ of 
a man consists in the fact that he acts, one could say.18 

Wenn Aristoteles, Kant und von Wright Recht haben, dann implizieren 
bereits unsere gewöhnlichen Handlungsbeschreibungen eine starke 
Freiheitsannahme, nämlich das Vermögen des So-oder-Anderskön-
nens. Es gehört dann zum Begriff des Handelns, dass Akteure das Ver-
mögen haben, sich in einer gegebenen Situation für oder gegen die 
Handlung zu entscheiden. Begriffliche Implikationen wären freilich 
kein regelrechter Freiheitsbeweis, aber sie verschöben immerhin die 
Beweislast zuungunsten des Freiheitsleugners. Er müsste dann erklä-
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ren, wie es zu einer derart tiefsitzenden, in unsere gewöhnliche Zu-
schreibungspraxis eingebauten Annahme kommen konnte, die gleich-
wohl eine systematische Täuschung ist.

Ob unsere gewöhnliche Rede über Handlungen und Entschei-
dungen das So-oder-Anderskönnen impliziert, ist aber gerade umstrit-
ten. Viele Kompatibilisten argumentieren, dass das Anderskönnen 
unter identischen Umständen das wundersame Vermögen erfordern 
würde, Naturgesetze abzuändern. Diese Behauptung wird zu prüfen 
sein; vorerst habe ich nur die begriffliche These referiert, dass So-oder-
Andershandelnkönnen keinen „starken“ Freiheitsbegriff ausdrücke, 
sondern nichts anderes bedeute als überhaupt handeln zu können. Die 
Alternative dazu ist die Behauptung, dass wir in jedem Augenblick 
immer nur etwas naturgesetzlich Prädeterminiertes tun können. Das ist 
in der Tat eine starke These – wiewohl sie richtig sein könnte.

Dass wir im Alltag zum Nichtdeterminismus und zum Inkompati-
bilismus neigen, steht im scharfen Kontrast zu der Tatsache, dass die 
libertarische Freiheitsauffassung in der Philosophie der Gegenwart die 
Auffassung einer kleinen Minderheit ist. In manchen Kreisen gilt sie gar 
als exotische Auffassung unbelehrbarer Dualisten, die jedenfalls mit 
einem naturwissenschaftlichen Weltbild unverträglich ist. In der Ge-
genwartsphilosophie gibt es international nur zwei prominente Liberta-
rier, Robert Kane und Peter van Inwagen, und auch im deutschen 
Sprachraum stellen die Kompatibilisten die erdrückende Mehrheit (Be-
ckermann, Bieri, Habermas, Lohmar, Pauen, Tugendhat, Walde, Wal-
ter, Willaschek u. a.).19 Diese Konstellation ist erklärungsbedürftig. In 
der Tat stehen den oben genannten libertarischen Intuitionen ebenfalls 
plausible Intuitionen gegenüber. Diese Gegenposition ist um die Über-
zeugung zentriert, dass die libertarische Freiheitsauffassung mit einem 
naturwissenschaftlichen Weltbild unverträglich sei. Sie lässt sich wie 
folgt zusammenfassen:

– Alles in der Welt geht mit rechten Dingen zu. Niemand kann Na-
turgesetze abändern, es gibt keine Wunder, keine übernatürlichen 
Eingriffe, keine immaterielle Seelensubstanz, die in die Körperwelt 
hineinwirkt. 

– Die Körperwelt ist kausal geschlossen, jedes Ereignis hat physische 
Ursachen, auch wenn wir diese nicht immer kennen. 

– Neben der Kausalität zwischen Ereignissen gibt es keine zweite Art 
von Kausalität. 

– Selbst wenn die Wissenschaft den Determinismus nicht beweisen 
kann, ist doch die ausnahmslose Geltung des Kausalprinzips eine 
unerlässliche Voraussetzung wissenschaftlicher Forschung. 

– Insbesondere ist nicht zu verstehen, wie es ein Anderskönnen unter 
identischen Umständen geben können soll. Dass jemand in exakt 
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denselben Umständen, also doch wohl aufgrund exakt derselben 
Überlegung, auch das Gegenteil dessen hätte tun können, was er 
tatsächlich getan hat, widerspricht nicht nur dem Determinismus, 
sondern würde Handlungen und Entscheidungen schlechthin uner-
klärlich und irrational machen.

Diese mehrteilige Rede enthält gewichtige Einwände gegen den Liber-
tarismus. Diese Einwände machen allerdings die zuvor angeführten In-
tuitionen nicht gegenstandslos, sondern stellen ihnen andere gegenüber. 
Damit liegt eine Konstellation vor, die für philosophische Probleme 
 typisch ist: Es gibt eine Reihe von plausiblen vor- oder halbphiloso-
phischen Auffassungen über eine Sache, die einander widersprechen, die 
also nicht zugleich wahr sein können. Eine philosophische Problem-
analyse hat dann die Aufgabe, diese Vormeinungen zu sortieren, zu prä-
zisieren und von irreführenden oder missverständlichen Anteilen zu 
befreien – in der Hoffnung, dass die Widersprüche sich als scheinbare 
erweisen und eine konsistente Gesamtdarstellung möglich ist.

Die Auffassung, dass die Willensfreiheit in der Fähigkeit der ver-
nünftigen Willensbildung besteht, wird sowohl von Kompatibilisten als 
auch von Libertariern vertreten. Uneins sind beide Lager über die Frage, 
ob diese Fähigkeit das Bestehen alternativer Möglichkeiten erfordert 
oder nicht, ob sie also durch den Determinismus angetastet würde oder 
nicht. Ein zentraler Streitpunkt ist hier das Verständnis von Können 
und Anderskönnen. Von George Edward Moore ist ein anspruchsloser 
Begriff des Anderskönnens vorgeschlagen worden, demzufolge „Er 
hätte anders handeln können“ nichts anderes bedeutet als „Er hätte 
anders gehandelt, wenn er sich anders entschieden hätte“. Diese Analy-
se, die sogenannte konditionale Analyse des Könnens, ist mit dem De-
terminismus vereinbar. Allerdings ist sie schwerwiegenden Einwänden 
ausgesetzt (s. Kapitel 3.2).

Wie oben bereits bemerkt, hat die übliche Sortierung der Freiheits-
debatte nach kompatibilistischen und inkompatibilistischen Positionen 
einen blinden Fleck. Sie unterstellt, dass die Vereinbarkeits- und die 
Unvereinbarkeitsbehauptung für dieselben Phänomene gelten. Dies ist 
aber nur bei oberflächlicher Betrachtung der Fall. Beide Lager sprechen 
von „Freiheit“ und „Determinismus“, aber sie meinen Verschiedenes 
damit. Diejenige Art von Freiheit, die Kompatibilisten für mit dem 
Determinismus vereinbar halten, ist nicht das libertarische Anderskön-
nen unter identischen Umständen. Was zwischen beiden Lagern um-
stritten ist, ist also genaugenommen nicht die Vereinbarkeit als solche, 
sondern zunächst die Frage, welche Art von Freiheit auf ihre Vereinbar-
keit mit dem Determinismus zu prüfen ist. Die ,starke‘, libertarische 
Freiheit passt auch nach Auffassung vieler Kompatibilisten nicht in eine 
deterministische Welt. Dies sei aber kein Verlust, da diese Art von Frei-
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heit illusionär und nicht einmal erstrebenswert sei. Kompatibilisten 
sind typischerweise der Auffassung, „daß sinnvolle Freiheitsbegriffe 
von vornherein so konzipiert werden müssen, daß sie auf ein deter-
ministisches Universum passen“.20 Aus libertarischer Sicht läuft dies 
auf eine Umdefinition des gewöhnlichen Freiheitsbegriffs hinaus, der  
ja Anderskönnen unter gegebenen Bedingungen einschließe. Der Li-
bertarier kritisiert also die Bereitschaft des Kompatibilisten, den Frei-
heitsbegriff „auch um den Preis des Verzichts auf Merkmale, die wir 
normalerweise mit ihm verbinden, so abzuwandeln, daß er auf ein de-
terministisches Universum paßt“.21 Kompatibilisten bestreiten natür-
lich, dass es sich um eine Abwandlung handelt. Dabei legen die meisten 
Kompatibilisten und Libertarier durchaus einen gemeinsamen Richtig-
keitsstandard zugrunde, nämlich die vormetaphysische Frage, auf wel-
chen Freiheitsbegriff unsere gewöhnliche Rede- und Zuschreibungs-
praxis uns verpflichtet. Kompatibilisten wie Libertarier möchten im 
Unterschied zu den harten Deterministen an dieser Praxis festhalten 
und beanspruchen beide, den gewöhnlichen Sinn unserer Rede über 
freie Entscheidungen und Handlungen zu rekonstruieren. Entspre-
chend behaupten Vertreter beider Lager häufig, dass die jeweils andere 
Freiheitsauffassung die revisionäre sei.

Dem oberflächlichen Streit um Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit 
liegt also ein tieferer Dissens zugrunde, nämlich der um den richtigen 
Freiheitsbegriff. Noch seltener wird bemerkt, dass es auch im Verständ-
nis der Determinismusannahme gravierende Unterschiede gibt. So ver-
treten die klassischen Kompatibilisten Hobbes, Hume und Mill einen 
psychologischen Determinismus, der schwächer ist als der moderne 
physikalische Determinismus, welcher eine alternativlose Fixierung des 
Weltlaufs durch Naturgesetze behauptet. Es liegt auf der Hand, dass die 
Vereinbarkeitsthese umso plausibler ist, je schwächer die zugrundege-
legten Begriffe von „frei“ und von „determiniert“ sind.

Die übliche Gliederung der Debatte in kompatibilistische und in-
kompatibilistische Theorien ist also sachlich problematisch. Gleich-
wohl halte ich in diesem Buch aus Gründen der Tradition und der Dar-
stellungsökonomie an ihr fest.

Da dieses Buch in einer Reihe namens „Grundthemen Philosophie“ 
erscheint, ist noch eine Bemerkung zur Textsorte angebracht. Das 
Buch soll in erster Linie in die philosophische Willensfreiheitsdebatte 
einführen, hat also gewisse Darstellungspflichten zu erfüllen. Zugleich 
hält der Verfasser vielfach mit seiner eigenen Einschätzung nicht hinter 
dem Berg. Es handelt sich um einen Text, den man im Englischen eine 
„opinionated introduction“ nennen würde. Ich habe versucht, meine 
eigenen Auffassungen im fünften Kapitel zu konzentrieren, aber ich 
fürchte, sie sind nicht zu knapp auch in die anderen Kapitel einge-
sickert.
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Den Grundgedanken des Libertarismus plausibel zu finden ist eines, 
ihn überzeugend auszuarbeiten und gegen Einwände zu verteidigen ein 
anderes. David Wiggins hat vor mehr als dreißig Jahren festgestellt: 

One of the many reasons I believe why philosophy falls short of a satisfying so-
lution to the problem of freedom is that we still cannot refer to an unflawed 
statement of libertarianism.22 

Diese Diagnose trifft heute noch zu. Aber es wird daran gearbeitet. 


